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Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen davon ausge- 1244 
gangen werden kann, dass sich 9-ie_,vom Makler nachge 
wiesene Vertragsgelegenfieit zerschlagen hat und der 
Kausalzusammenhang zwischen dem Nachweis der Ver 
tragsgelegenheit und dem Abschluss des Hauptvertrags - 
eines Darlehensvertrags - demgemäß unterbrochen ist 

Zur Pflicht des Notars, im Zusammenhang mit der Beur- 1247 
kundung eines Vertrags zu klären, ob es sich um einen 
Verbrauchervertrag im Sinne des § 17 Abs. 2a BeurkG 
handelt, und bei verbleibenden Zweifeln den Beteiligten 
wie einen Verbraucher zu behandeln, insbesondere auf 
die Einhaltung der Wartefrist des § 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 2 
BeurkG hinzuwirken 

Zum Schadensersatzanspruch eines Fußballvereins, des- 1251 
sen Zwangsabstieg aus der Liga, an deren Spielbetrieb 
er teilgenommen hatte, auf der Grundlage eines Be 
schlusses erfolgte, der später gerichtlich für nichtig er- 
klärt wurde 

Zur Befugnis des Insolvenzverwalters, über das Vermö- 1256 
gen einer Aktiengesellschaft eine Klage auf Feststellung 
der Nichtigkeit des Jahresabschlusses gegen die durch 
Vorstand und Aufsichtsrat vertretene Gesellschaft zu er 
heben; zur Mitteilung eines Beschlusses der Hauptver 
sammlung über die Abberufung eines abwesenden Auf 
sichtsratsmitglieds durch den mit der Niederschrift be 
trauten Notar; zum guten Glauben eines Dritten an die 
Vertretungsmacht von abberufenen Aufsichtsratsmitglie- 
dern, solange die zum Handelsregister eingereichte Liste 
nicht aktualisiert worden ist 

Rechtsschutzinteresse des Insolvenzverwalters für eine 1263 
Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Jahresab 
schlusses gegen eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 
grundsätzlich auch dann, wenn er den beanstandeten 
Jahresabschluss durch einen neuen Abschluss ersetzt 
hat; zur Vertretung einer führungslosen Kommanditge 
sellschaft auf Aktien durch den Aufsichtsrat allein 

Anteilsgewährungspflicht grundsätzlich auch bei Ver- 1269 
schmelzung beteiligungsidentischer Schwestergesell 
schaften eines einzelnen Gesellschafters und konkluden- 
ter Verzicht darauf im Verschmelzungsvertrag 
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bindend erklärter Auflassung 
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